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pure, on la célébrera comme une conquête de la civilisation. Ajoutez à cela que 
malgré plusieurs défaites et malgré de grandes fautes d ’organisation, les Anglais 
ont soutenu leurs généraux et leur ministère tandis que nous aurions fait plu
sieurs crises ministérielles et traduit nos généraux en conseil de guerre. A jou
tez-y enfin qu’aussitôt la guerre terminée, les Anglais diminuent les impôts, ont 
leur budget en boni et amortissent 200 millions». M. W aldeck-Rousseau ne 
cache donc pas qu’il a conservé les sympathies anglophiles de Gam betta. Ces 
paroles sont d ’autant plus significatives qu’en général il parle fort peu, que je ne 
lui demandais rien, et qu’il a dit tout cela sans y être provoqué par moi. Je n’en 
tire aucune conclusion positive, mais je me permets de noter le fait.

Sur la politique intérieure française, je ne puis pas vous écrire grand’chose 
aujourd’hui, parce que tout le m onde parlementaire est en vacances. Puisque j ’ai 
parlé de M. W aldeck-Rousseau je rapporterai seulement les paroles suivantes 
qu’il m ’a dites avant-hier: «Je ne crois pas que le Ministère Combes en ait pour 
bien longtemps; il s’attaque à trop de choses et froisse trop de gens. Il faut dire 
que, dans l’affaire des congrégations, le Nonce a été rem arquablem ent mal
adroit; c’est un bavard infatigable et il a mal renseigné Rome. Il a constamment 
écrit que la loi sur les Associations n’aboutirait pas. On a donc à Rome été sur
pris par l’événement; s’il y avait eu un autre nonce, par exemple Czacki ou 
même Ferrata, les choses auraient marché autrement.» Je pense que cela signifie 
qu’à Rome, on aurait négocié pour sauver certaines Congrégations en préparant 
le terrain et peut-être aussi qu’on se serait arrangé pour ne pas faire renaître en 
même temps la vieille question de l’intronisation des évêques («nobis nomina- 
vit») qui a poussé M. Combes à faire ses im prudentes déclarations sur la sépara
tion de l’Eglise et de l’E tat, déclarations illogiques au m oment où l’on dissout les 
congrégations, et dangereuses pour la République parce que la France n’est pas 
mûre pour une séparation dont le premier résultat serait de m ettre les curés à la 
solde et dans la main des vieilles douairières royalistes.
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Le Chef du Département du Commerce, de l ’Industrie et de l ’Agriculture,
L. Forrer, au Conseil fédéral

Kündung des Handelsvertrages mit Italien
K opie
P  Kündung des H andelsvertrags mit Italien Bern, 25. Juni 1903

Wir sehen uns veranlasst, dem Bundesrat die Frage zur Entscheidung vorzu
legen, ob nicht unser Handelsvertrag mit Italien sofort zu künden sei.

Dieser Vertrag datiert vom 19. April 1892.1 In demselben ist mit Bezug auf 
die Dauer bestimmt, dass er bis Ende 1903 vollziehbar bleibe, dass aber jeder

1. Cf. RO 1892, XII, pp. 786 s.; FF 1892, III, pp. 5 6 1 - 6 6 2 ;  FF 1893, II, p. 819.
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Teil das Recht habe, ihn auf 1. Januar 1898 zu künden. Der Vertrag erwies sich 
für uns schon in den ersten Jahren seiner Gültigkeit als wenig vorteilhaft, indem 
unsere Ausfuhr, insbesondere von Käse und Textilien, beständig zurückging, 
während die Einfuhr italienischer Erzeugnisse immer grössere Dimensionen 
annahm. Es wurde deshalb seinerzeit nicht ermangelt, die Frage der Kündigung 
auf 1. Januar 1898 zu prüfen, doch gelangte der Bundesrat auf Antrag des Han
delsdepartements, welches sich im Einverständnis mit dem Schweizerischen 
Handels- und Industrie-Verein befand, zur Verneinung der Frage, weil die Mög
lichkeit, einen günstigeren neuen Vertrag abzuschliessen, höchst zweifelhaft 
erschien und man sich, unter dem frischen Eindruck des Zollkrieges mit Frank
reich, nicht der Gefahr eines neuen Konflikts aussetzen wollte.

Seit Anfang dieses Jahres kann nun der Vertrag jeden Tag auf 12 Monate 
gekündet werden. Die Frage der Kündung drängt sich deshalb von neuem auf, 
umsomehr als der neue Zolltarif vom Volke angenommen worden ist und unser 
Handelsverkehr mit Italien sich seit dem Kündungstermin von 1898 noch 
ungünstiger gestaltet hat. Wir sind der Ansicht, dass eine Beschlussfassung nicht 
weiter zu verschieben sei und legen dem Bundesrate hiemit unsere Erwägungen 
und Anträge vor.

Über unsern Verkehr mit Italien orientiert zunächst die beiliegende Über
sicht.2

Aus derselben geht folgendes hervor:
1. Unsere Gesamtausfuhr nach Italien betrug im Jahre 1902 rund 51 Millio

nen Fr., unsere Einfuhr aus diesem Lande hingegen 3 V2 mal so viel, nämlich 175 
Millionen Fr. Hierin figuriert Rohseide allein mit 105 Millionen Fr. Diesen Roh
stoff müssen wir haben. Bringen wir denselben in Abzug, so enfällt auf die übri
gen Artikel, die wir im Notfälle aus Frankreich und Spanien, Deutschland und 
Österreich-Ungarn beziehen könnten, immer noch ein Betrag von 70 Millionen 
Fr., worunter Vieh mit ca. 20 Millionen, Wein und Keltertrauben mit 8 Millio
nen, Eier mit 4 Millionen, Südfrüchte, Geflügel und Butter mit je 2 bis 3 Millio
nen, sogar italienischer Käse mit 1,4 Millionen Fr.

Es stehen also, selbst wenn wir Seide abrechnen, 70 Millionen Franken Ein
fuhr gegen nur 51 Millionen Franken Ausfuhr. Die grössere Summe von Interes
sen liegt auf der Seite von Italien.

2. Unsere Einfuhr aus Italien hat seit 1892 um 40 Millionen, unsere Ausfuhr 
hingegen nur um 5 Millionen Franken zugenommen. Greifen wir auf 1896 
zurück, so ergibt sich sogar, dass letztere um 10 Millionen Franken abgenommen 
hat, während sich die Zunahme der Einfuhr aus Italien, von jenem Jahre an 
gerechnet, auf 61 Millionen Franken beziffert.

Die Zunahme unserer Ausfuhr seit 1892 entfällt in der Hauptsache auf Uhren 
(7,6 gegen 5,0 Millionen Franken), Maschinen (7,5 gegen 3,6 Millionen Fran
ken), und Chocolade (2,6 gegen 0,4 Millionen Franken). Mit Bezug auf Käse 
und Baumwollgewebe ist hingegen ein grosser und konstanter Rückgang zu ver
zeichnen. Die Käseausfuhr hat um die Hälfte abgenommen (von 9,9 auf 4,5 Mil
lionen), diejenige der Baumwollgewebe, die im Jahre 1886 noch 7,8 Millionen, 
und im Jahre 1892 noch 4,6 Millionen Franken betrug, ist auf 1,2 Millionen

2 . Non reproduit.
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Franken gefallen. Unsere Baumwollweber betrachten den italienischen Markt 
als so gut wie gänzlich verloren und unsere Baumwolldrucker erhoffen nur noch 
von ganz weitgehenden Zollermässigungen die Möglichkeit einer ferneren, auch 
dann noch mühsamen Konkurrenz mit der italienischen Industrie. In den Krei
sen der Landwirtschaft wird übereinstimmend erklärt, dass bei der grossartigen 
Entwicklung der Milchwirtschaft und besonders der Käseproduktion in Italien 
eine weitere Abnahme, wenn nicht der gänzliche Verlust unseres Käseabsatzes, 
unvermeidlich sei, dass zwar das möglichste getan werden sollte, die Abnahme 
durch Erwirkung einer starken Zollermässigung zu verlangsamen, in der Haupt
sache aber danach getrachtet werden müsse, uns in Zukunft gegen die Einfuhr 
von Käse aus Italien zu schützen, dieselbe hat, wie schon erwähnt, bereits den 
Betrag von 1,4 M illionen Fr. erreicht und begreift nicht nur spezifisch italieni
sche Sorten, sondern zum grossen Teil imitierten Emmenthalerkäse in sich.

Die Situation ist (heute) mit Bezug auf diejenigen Artikel, die bis jetzt beim  
Abschluss von Verträgen mit Italien ausschlaggebend waren, fast völlig umge
wandelt. Gegen Zollerleichterungen zugunsten von Käse, Zuchtvieh und Baum- 
wollwaren setzten wir jeweilen unsere Zölle für Wein und Schlachtvieh etc. auf 
das niedrigste, mit unsern Finanzen noch verträgliche Mass herab. Seit aber die
ser Export auf den Betrag von wenigen M illionen zurückgegangen ist und ein 
weiterer Rückgang aus Gründen, die nicht nur in den Zöllen, sondern auch in 
den natürlichen Vorteilen liegen, die Italien seiner Industrie zu bieten vermag, 
unaufhaltsam ist, so können wir in Zukunft, auch wenn sie noch so bedeutend 
wären, Zollkonzessionen Italiens nicht mehr den Wert beimessen, den sie früher 
gehabt hätten. Unsere Landwirtschaft ist daher selbst für den Fall, dass unsere 
Forderungen mit Bezug auf Käse, Vieh etc. ganz bewilligt würden, nicht mehr 
geneigt, für die Einfuhr von Wein und Schlachtvieh, etc. auf die jetzigen Ver
tragszölle zurückzugehen.

Wohl haben wir eine erhebliche Mehrausfuhr von Maschinen, Uhren, Choco- 
lade und minder wichtigen Artikeln zu verzeichnen. Mit Bezug auf das Risiko im 
Falle einer Kündung des Vertrages und die Eventualität eines Zollkrieges ist 
jedoch zu bemerken, dass die Einfuhr von Uhren in Italien aus bekannten Grün
den nur erschwert, nicht verhindert werden könnte und dass, was die Maschinen 
betrifft, es sich zum grossen Teil um solche handelt, welche die italienische Indu
strie von uns beziehen muss.

Bei den früheren Handelsvertragsunterhandlungen mit Italien pflegte das 
Gefühl der Abhängigkeit vom Entgegenkommen des ändern Teils auf unserer 
Seite zu sein. Bei den nächsten Unterhandlungen wird es sich eher umgekehrt 
verhalten; daher die unverkennbare Besorgnis der italienischen Regierung, dass 
wir den für sie so günstigen Vertrag künden werden, und ihr ersichtliches Bestre
ben, die Simplonangelegenheit so hinauszuziehen, dass sie in den bevorstehen
den Handelsvertragsunterhandlungen von ihr verwertet werden kann.

Angesichts dieser Sachlage sind wir der Ansicht, dass durch einen weiteren 
Aufschub der Kündung nichts gewonnen, möglicherweise aber der richtige 
Augenblick versäumt würde. Es könnte allerdings die Frage aufgeworfen wer
den, ob nicht vor der Kündung versucht werden sollte, die italienische Regie
rung durch den Vorschlag einer freiwilligen  Vertragsrevision zu den wünschens
werten Konzessionen zu bewegen. Wir halten einen solchen Versuch jedoch für
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aussichtslos und daher für einen unnützen Zeitverlust. Ist es schon sehr fraglich, 
ob die italienische Regierung unter dem Drucke einer Kündung nachgeben wird, 
so ist es noch zweifelhafter, dass sie sich auf dem Wege einer freiwilligen Revi
sion entschliessen werde, neue Zollermässigungen zu gewähren, oder gar in eine 
Erhöhung unserer Einfuhrzölle für Wein, Vieh, etc. einzuwilligen. Ihr Bestreben 
ginge, wie bisher in der Simplonangelegenheit, naturgemäss dahin, die Unter
handlungen in die Länge zu ziehen, so dass wir schliesslich doch genötigt wären, 
zu dem Mittel der Kündigung Zuflucht zu nehmen. Mittlerweile hätten wir aber 
eine günstige Konjunktur verpasst. Es ist nämlich zu beachten, dass der H an
delsvertrag zwischen Italien und Österreich-Ungarn gekündet ist und Ende die
ses Jahres abläuft, wenn inzwischen kein neuer Vertrag zustandekommt. Dieser 
Umstand ist für uns deshalb von Bedeutung, weil Italien bisher dank jenem Ver
trage, und auch infolge der Phylloxera-Verheerungen in Ungarn, jährlich für ca. 
15 Millionen Franken Wein nach Österreich-Ungarn exportiert. Es ist dies, bei
läufig erwähnt, ein Hauptgrund, warum die italienische Weinausfuhr nach der 
Schweiz abgenommen hat. Eine völlige Erneuerung der bisherigen Vergünsti
gungen für italienische Weine in Österreich-Ungarn ist undenkbar, weil der Ver
trag eben wegen der betreffenden Weinklausel auf Betreiben der ungarischen 
Regierung gekündet worden ist und Ungarn infolge seiner Erholung von den 
Phylloxeraschäden der baldigen Wiedererlangung der früheren Produktions
und Exportfähigkeit entgegensieht. Wenn wir der italienischen Regierung keine 
Zeit lassen, sich mit Österreich-Ungarn zu verständigen, bevor sie mit uns unter
handeln muss, so wird sie genötigt sein, auf das Zustandekommen eines neuen 
Vertrages mit uns um so grösseren Wert zu legen.

Zu dem Gesagten kommt, dass der Zeitpunkt der Kündung unseres Handels
vertrages mit Italien möglichst so gewählt werden muss, dass der Ablauf des 
Vertrages ungefähr in die Zeit des Herannahens der Weinernte, bezw. der 
Abschlüsse der Weinhändler fällt, damit den italienischen Weinproduzenten die 
Gefahr eines allfälligen Misslingens der Unterhandlungen und eines Zollkrieges 
deutlich zum Bewusstsein komme. Um diesen Effekt zu erreichen, wäre für die 
Kündung heute der richtige Augenblick.

Wenn wir heute künden, so haben wir vor unserm Lande und gegenüber Ita
lien einen doppelten Grund: die ungünstige Bilanz unseres Warenverkehrs mit 
Italien und die Haltung der italienischen Regierung in der Simplonangelegen
heit, die mit dem Art. 16 des zu kündenden Handelsvertrages im Widerspruche 
steht. Dieser Artikel lautet wie folgt:

Artikel 16.
Der schweizerische Bundesrath und die königlich italienische Regierung, von 

dem Wunsche beseelt, die Handeslbeziehungen zwischen der Schweiz und Ita
lien zu fördern und auszudehnen, verpflichten sich, die Erstellung von Ver
kehrsstrassen, welche zur Verbindung der beiden Länder bestimmt sind, nach 
Möglichkeit zu begünstigen und insbesondere beiderseits solchen U nterneh
mungen alle möglichen Erleichterungen zu sichern, welche zum Zwecke haben, 
mittelst Fortbewegung durch Dampfkraft, quer durch die schweizerischen 
Alpen, die Bahnnetze im Norden und Süden dieses Gebirges mit einander in 
direkte Verbindung zu setzen.

Nach Kündung des Handelsvertrages steht es in unserm Belieben, der italie-
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nischen Regierung zu erklären, dass wir nicht eher in Unterhandlungen über den 
Abschluss eines neuen Vertrages eintreten werden, bevor die Simplonangelegen- 
heitzu  unserer Zufriedenheit geordnet z'^und uns die nötigen Garantien geboten 
sind, dass keine weiteren Schwierigkeiten bereitet werden.

Wir beantragen:
1. Es sei der schweizerische Gesandte in Rom unter Kenntnisgabe unserer 

Gründe nach beiliegendem Entwurf zu beauftragen, der italienischen Regierung 
nächsten Dienstag, 30. dies, die Kündung des Handelsvertrages vom 19. April 
1892 zu notifizieren und damit die Erklärung zu verbinden, dass der Bundesrat 
geneigt sei, mit ihr in Unterhandlungen zum Zwecke des Abschlusses eines 
neuen Handelsvertrages einzutreten;

2. folgende Notiz an die Presse: Der Bundesrat hat beschlossen, den am 
19. April 1892 vereinbarten Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Italien 
auf den 1. Juli 1904 zu künden und der italienischen Regierung die Geneigtheit 
auszusprechen, mit ihr in Unterhandlungen über den Abschluss eines neuen 
Handelsvertrages einzutreten.

[...p

3. Cette proposition  fu t approuvée p a r  le C onseil féd éra l le 17 septem bre 1 9 0 3 (E  1004 1 /214 ,  
n° 4077) .  L e m êm e jour, Ch. L. E. Lardy, Chargé d ’affaires a. i. de Suisse à Rom e, présen te  
au M inistère des A ffa ires étrangères la note annonçant la dénoncia tion  du traité de com m erce. 
Cf. E 1004 1 /2 1 4 ,  «° 4132.
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E. Müller, remplaçant ad hoc du Chef du Département du Commerce, 
de l ’Industrie et de l ’Agriculture, au Conseil fédéral

P  Bern, 26. August 1903

Im Entwurf eines Zusatzvertrages zum Handelsvertrag zwischen Deutschland 
und der Schweiz vom 10. Dezember 1891, welchen der deutsche Gesandte dem 
Bundespräsidenten am 14. Juli1 überreicht hat, figurieren einige Forderungen 
grundsätzlicher Natur, die uns als unannehmbar erscheinen und daher nach 
unserer Ansicht von vorneherein, d.h. vor dem Beginn der mündlichen 
Unterhandlungen, abgelehnt werden sollten. Es betrifft dies:

1. die im Text des genannten Entwurfes enthaltenen Bestimmungen über eine 
Art von Zollkartell2;

2. die Übernahme einer Verpflichtung, der sog. internationalen Zuckerkon
vention beizutreten;

1. Non reproduit
2. Cf. aussi D D S  vol. 3, n° 380, note 7.
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